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Ehrungsordnung   
 
Der Sportkreis Bodensee würdigt langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten in Sportvereinen und 
außerordentliche sportliche Leistungen nach dieser Ehrungsordnung. 
  
Sportkreis-Ehrenbrief für ehrenamtliche Tätigkeiten 
  
Der Sportkreis-Ehrenbrief in Silber oder Gold ist eine Auszeichnung des Sportkreises für beson-
dere Verdienste im Sportkreis und seinen Vereinen / Verbänden. Er kann verliehen werden für 
langjährige Mitarbeit, die in der Förderung von Vereinen oder Sportstätten und Übungsanlagen 
besondere Verdienste erworben haben. Eine reine Sponsorentätigkeit fällt nicht unter „Förde-
rung“. Ein Wahlamt ist dafür nicht erforderlich. Jedes Jahr werden höchstens 5 Ehrenbriefe ver-
liehen.  
 
Sportkreis-Ehrennadel in Silber und Gold für sportliche Leistungen 
  
Die Ehrennadel des Sportkreises wird an Sportlerinnen und Sportler verliehen 

 in Silber für herausragende sportliche Leistungen (ab Deutsche Meisterschaft 1.Platz, Eu-
ropa-/ Weltmeisterschaft und Olympische Spiele 1. bis 3. Platz) 

 in Gold, wenn bereits Silber verliehen worden ist oder für außergewöhnliche Leistungen. 
Mehrfache Verleihung ist möglich. 

 
Sportkreis-Ehrenpräsident*in 
  
Die Verleihung der Ehrenpräsidentschaft ist eine Auszeichnung für besondere Verdienste im Amt 
des/der Sportkreis-Präsidenten*in. Die Verleihung wird durch den Sportkreistag auf Vorschlag 
des Sportkreisrats mit ¾ Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen.   
 
Allgemeines   
 
Die Anträge für den Sportkreis-Ehrenbrief und für die Sportkreis-Ehrenmedaillen mit Begründung 
und Daten der zu ehrenden Person und der beantragenden Person sind direkt über das Internet-
portal „meinWLSB“ abzuwickeln. Anträge sind bis spätestens 15. Februar für das vergangene 
Jahr einzureichen. (Ausnahmen sind möglich)   
 
Über die Verleihung entscheidet der Sportkreis- Ehrungsrat in Abstimmung mit dem Sportkreis-
Präsidium. Die Verleihung erfolgt grundsätzlich durch den/die Sportkreispräsidenten*in oder ein 
von ihm/ihr beauftragtes Präsidiumsmitglied oder Ehrungsratsmitglied. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Ehrungsrat mit dem Präsidium. Antragsberechtigt sind die Mitglieder des Sportkreis-
vorstandes, Vereine und Verbände.   
 
 
 
Beschlossen vom Sportkreisrat am 24.09.2022  
 
 
 
Ehrungsrat Sportkreis Bodensee Sportkreispräsidentin Eveline Leber 


